
Freistellung_Urlaubsanrechnung 
(1) Der Mitarbeiter wird nach Unterzeichnung widerruflich von der Arbeitsleistung               

freigestellt.

(2) Für die Dauer der Freistellungsphase muss er sich jedoch für den Einsatz an seinem                         

Arbeitsplatz bereithalten, mit Ausnahme der Zeit vom 15.6.2018 bis 30.6.2018, in der er                       

seinen verbleibenden Resturlaub vollständig in Anspruch nimmt.

© 2019 Verlag für die Deutsche Wirtschaft AG www.personalwissen.de 


